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KPMG Law stärkt Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht mit Florian Kirstein

KPMG Law hat sich zum 1. Juni mit Florian Kirstein im Bereich Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht verstärkt 

Florian Kirstein kommt von der Staatsanwaltschaft Hamburg, wo er mehr als fünf Jahre tätig war, zuletzt als
Oberstaatsanwalt. Davor war er stellvertretender Abteilungsleiter für Korruptionsstrafsachen und ab 2021
Abteilungsleiter für Steuerstrafsachen und Subventionsbetrug. In früherer Position war er Counsel bei DLA Piper.

Herr Kirstein hat umfassende forensische Erfahrung in steuer- und wirtschaftsstrafrechtlichen Themen aus der
Perspektive der Strafverfolgungsbehörden. Er hat zudem Vorstände und Aufsichtsräte bei internationalen
Korruptionssachverhalten und weiteren wirtschaftsstrafrechtlichen Themen wie Umweltstraftaten oder
Produkthaftung beraten und Unternehmen verteidigt.

Bei KPMG Law startet er als Senior Manager und verstärkt das Team von Arndt Rodatz, Partner und
stellvertretender Leiter Steuerstrafrecht, in Hamburg. Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird die steuer- und
wirtschaftsstrafrechtliche Beratung von Unternehmen und Einzelpersonen in der Region Nord und Ost sein.

KPMG Law berät bundesweit nationale und internationale Mandanten mit einem auf das Steuer- und
Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Team von rund 20 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.

Ansprechpartner:

Dr. David Goertz
Tel: +49 (0) 160 5068601
dgoertz@kpmg-law.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen

Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass

diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden.

Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden

Situation. Rechtsdienstleistungen sind für bestimmte Prüfungsmandanten nicht zulässig oder können aus anderen berufsrechtlichen

Gründen ausgeschlossen sein.
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